
Werner Schallau (SuS 96 Schalke) hat die „Vaterstettener Erklärung – Antidoping-

Erklärung und Selbstverpflichtung der Leichtathletik-Seniorinnen und-Senioren“ unter-

zeichnet. Deswegen wurde er auf die Liste der Unterzeichner dieser Erklärung gesetzt, 

die sowohl in der Zeitschrift „Senioren-Leichtathletik“ als auch auf der Website von „pro-

MASTERs – Interessengemeinschaft Senioren-Leichtathletik“ veröffentlicht worden ist.  

„proMASTERs“, Initiator, Koordinator und Herausgeber der „Vaterstettener Erklärung“ 

hat nunmehr die Streichung des Namens von der Liste der Unterzeichner veranlasst.  

Werner Schallau wurde bei den Deutschen Senioren Mehrkampfmeisterschaften am 

11.08.06 in Ahlen positiv getestet und wegen eines Dopingverstoßes gesperrt. Die Do-

pingsperre läuft am 12.07.08 ab.  

Die Feststellung eines positiven Dopingbefundes ist mit den Zielen, die mit der Unter-

zeichnung verfolgt werden, nicht vereinbar. Unterzeichner der „Vaterstettener Erklä-

rung“, die eines Dopingverstoßes rechtskräftig überführt werden, schaden den Interes-

sen der Senioren-Leichtathletik und den Zielen von „proMASTERs“. In der Erklärung 

verpflichtet sich der Unterzeichner,  

• „jegliche unerlaubte Leistungsmanipulation, insbesondere durch Doping, 

zu unterlassen,  

• alles zu tun, um eine unbeabsichtigte oder fremdbestimmte Doping-

Medikation zu verhindern,  

• dazu beizutragen, den Kampf gegen Doping offensiv zu führen“.  

Mit der Unterzeichnung übernehmen die Seniorinnen und Senioren darüber hinaus auch 

eine Vorbildwirkung für Andere.  

Mit der Unterzeichnung der „Vaterstettener Erklärung“ hat Werner Schallau darüber hin-

aus unter anderem die Bedeutung des Fair-Play und die Wichtigkeit dessen Beachtung 

als Vorbild für Sport treibende junge Menschen sowie die Ächtung derjenigen anerkannt, 

die diese Grundsätze missachten.  

Mit dem rechtskräftig festgestellten positiven Befund hat der Athlet gegen seine eigene 

Verpflichtung, wie sie sich aus der „Vaterstettener Erklärung“ ergibt, verstoßen, weswe-

gen er von der Liste der Unterzeichner zu streichen war.  

 

 


